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Umdeutung der rechtlich unbestimmten, beliebig definierbaren Begriffe „Hass“ und 
„Hetze“ für politische Zwecke 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Immer öfter agieren auch Mitglieder der Landesregierung in der politischen Debatte mit den 
Begriffen „Hass“ und „Hetze“. Anders als klar definierte Straftatbestände, wie z. B. üble Nach-
rede oder Verleumdung, sind diese aber nicht eindeutig definiert. „Hass“ ist zunächst einmal 
ein Gefühl, wie am anderen Ende der Skala „Liebe“. Eine Strafbarkeit von Gefühlen gibt es 
nicht.  
 
Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff der „Hetze“. Was als „Hetze“ definiert wird, ist subjektiv 
und liegt zunächst einmal im Auge des Betrachters. Ist damit ein Straftatbestand, wie z. B. 
Volksverhetzung gemeint, dann gibt es hierzu eine Definition im Strafgesetzbuch. Ist damit 
aber kein Straftatbestand gemeint, sondern z. B. lediglich Kritik (auch wenn diese überspitzt 
oder polemisch ist) an Regierungshandeln oder politischen Mitbewerbern innerhalb und au-
ßerhalb der Regierung, dann ist dies für den Adressaten ggf. ärgerlich, aber selbstverständlich 
legal und Teil des politischen Diskurses in einem freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es von Interesse, was Vertreter der Landesregierung im Detail 
meinen, wenn sie mit den Begriffen „Hass“ und „Hetze“ agieren. Wer damit völlig zu Recht 
lediglich strafbare Handlungen beklagen möchte, sollte diese besser auch konkret benennen, 
um nicht dem Verdacht zu unterliegen andere, nicht strafbare und verfassungskonforme Posi-
tionen und Aussagen mit den Begriffen „Hass“ und „Hetze“ quasi kriminalisieren zu wollen, 
was im Extremfall einer Einschränkung der Meinungsfreiheit gleichkäme.  
 
 
Der Minister der Justiz hat die Kleine Anfrage 5403 mit Schreiben vom 22. Mai 2025 namens 
der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister des Innern und der Ministerin für Kin-
der, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration beantwortet. 
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1. Wie definiert die Landesregierung die rechtlich unbestimmten Begriffe „Hass“ und 
„Hetze“ genau? (Bitte jeweils im Detail ausführen) 

 
Die zuständige Stelle legt Rechtsbegriffe stets im Kontext konkreter Normen und konkreter 
Sachverhalte aus. Auf die Antwort der Landesregierung auf die Nachfragen 1 bis 8 zur Kleinen 
Anfrage 336 in der Großen Anfrage 23 (LT.-Drucksache 18/9680) wird Bezug genommen. 
 
 
2. Welche strafbaren Handlungen subsumiert die Landesregierung unter den Begrif-

fen „Hass“ und „Hetze“ im Detail? 
 
Auf die Antwort auf Frage 1 wird verwiesen. 
 
 
3. Welche nicht strafbaren Handlungen subsumiert die Landesregierung unter den 

Begriffen „Hass“ und „Hetze“ im Detail? (Bitte im Detail listen und konkrete Bei-
spiele benennen) 

 
Auf die Antwort auf Frage 1 wird verwiesen. 
 
 
4. Sollte die Landesregierung auch nicht-strafbare Handlungen unter den Begriffen 

„Hass“ und „Hetze“ subsumieren: Warum und insbesondere auf Basis welcher 
Rechtsgrundlage werden von Seiten der Landesregierung nicht strafbare Hand-
lungen kriminalisiert? (Bitte auch Angaben zur Verfassungskonformität eines der-
artigen Vorgehens tätigen) 

 
Auf die Antwort auf Frage 1 wird verwiesen. 
 
 
5. Inwiefern ist ein derartiges Vorgehen nach Ansicht der Landesregierung mit der 

im Grundgesetz verankerten Meinungsfreiheit, der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf die Meinungsfreiheit als Ab-
wehrrecht des Bürgers gegenüber dem Staat, mit europäischem Recht, wie z. B. 
der Europäischen Menschenrechtskonvention, bzw. mit der UN-Menschenrechts-
konvention (Art. 19) kompatibel? (Bitte im Detail ausführen) 

 
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.  
 


